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INHALTSVERZEICHNIS

APS BS AHS BMHS BA SEITERECHTSVORSCHRIFTEN
18. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 30.06.2009, mit der die Lehrplan-

änderungen für Berufsschulen erlassen werden
19. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 01.07.2009, mit der im Schuljahr

2009/2010 für die Berufsschule Attnang die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

20. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 01.07.2009, mit der im Schuljahr
2009/2010 für die Berufsschule Braunau die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

21. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 01.07.2009, mit der im Schuljahr
 2009/2010 für die Berufsschule Linz 1 die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

22. Verordnung des Landesschulrrates für Oberösterrich vom 01.07.2009, mit der im Schuljahr
2009/2010 für die Berufsschule Linz 6 die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

23. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 01.07.2009, mit der im Schuljahr
2009/2010 für die Berufsschule Linz 7 die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

24. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 01.07.2009, mit der im Schuljahr
2009/2010  für die Berufsschule Steyr 2 die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 MInuten
festgesetzt wird

25. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 01.07.2009, mit der im Schuljahr
2009/2010 für die Berufsschule Vöcklabruck die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minu-
ten festgesetzt wird

26. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 01.07.2009, mit der im Schuljahr
2009/2010 für die Berufsschule Linz 3 die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

MITTEILUNGEN

Gustav-Adolf-Kindersammlung 2009 der Evangelischen Kirche A.B. vom 01. bis 31. Oktober 2009,
Erteilung einer Sammelbewilligung
Welser Messe „Jugend und Beruf“ oö Schulmesse vom 14. bis 17. Oktober 2009, Erklärung zur
schulbezogenen Veranstaltung
Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes für das Schuljahr 2008/09
Ausschreibung - Schularzt-/Schulärztinnenstelle an der HBLA für wirtschaftliche Berufe Wels
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RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
18. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 30.06.2009 MIT DER DIE LEHRPLANÄNDERUNGEN FÜR 
BERUFSSCHULEN ERLASSEN WERDEN 
 
Kundmachung der 178. Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur vom 17. Juni 2009, Teil II 
 

Abrufbar im Internet unter: 
www.ris.bka.gv.at / im Link Bundesgesetzblätter authentisch ab 2004 / Bundesgesetzblatt Nr.: 178/2009 Teil II 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 

(B4-306/5-2009) 
 
 
 
 
19. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OÖ VOM 01.07.2009, MIT DER IM SCHULJAHR 2009/2010 FÜR DIE BERUFSSCHULE 
ATTNANG DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 01.07.2009 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 

Für die Berufsschule Attnang wird im Schuljahr 2009/2010 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht am 
Nachmittag mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer  
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/1-2009) 
 
 
 
 
20. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OÖ VOM 01.07.2009, MIT DER IM SCHULJAHR 2009/2010 FÜR DIE BERUFSSCHULE 
BRAUNAU DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 01.07.2009 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 

Für die Berufsschule Braunau wird im Schuljahr 2009/2010 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht ab der  
6. Unterrichtseinheit mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/2-2009) 
 
 
 
 
21. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OÖ VOM 01.07.2009, MIT DER IM SCHULJAHR 2009/2010 FÜR DIE BERUFSSCHULE 
LINZ 1 DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 01.07.2009 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 

Für die Berufsschule Linz 1 wird im Schuljahr 2009/2010 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht am 
Nachmittag mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer  
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/3-2009) 
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22. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OÖ VOM 01.07.2009, MIT DER IM SCHULJAHR 2009/2010 FÜR DIE BERUFSSCHULE 
LINZ 6 DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 01.07.2009 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Linz 6 wird im Schuljahr 2009/2010 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht am 
Nachmittag mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer  
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/4-2009) 
 
 
 
 
23. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OÖ VOM 01.07.2009, MIT DER IM SCHULJAHR 2009/2010 FÜR DIE BERUFSSCHULE 
LINZ 7 DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 01.07.2009 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Linz 7 wird im Schuljahr 2009/2010 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht ab 13:00 Uhr 
mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer  
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/5-2009) 
 
 
 
 
24. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OÖ VOM 01.07.2009, MIT DER IM SCHULJAHR 2009/2010 FÜR DIE BERUFSSCHULE 
STEYR 2 DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 01.07.2009 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Steyr 2 wird im Schuljahr 2009/2010 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht am 
Nachmittag mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer  
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/6-2009) 
 
 
 
 
25. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OÖ VOM 01.07.2009, MIT DER IM SCHULJAHR 2009/2010 FÜR DIE BERUFSSCHULE 
VÖCKLABRUCK DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 01.07.2009 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Vöcklabruck wird im Schuljahr 2009/2010 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht ab der 
6. Unterrichtseinheit mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/7-2009) 
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26. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OÖ VOM 01.07.2009, MIT DER IM SCHULJAHR 2009/2010 FÜR DIE BERUFSSCHULE 
LINZ 3 DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 01.07.2009 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Linz 3 wird im Schuljahr 2009/2010 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht am 
Nachmittag mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/8-2009) 
 
 
 
 

MITTEILUNGEN 
 
GUSTAV-ADOLF-KINDERSAMMLUNG 2009 DER EVANGELISCHEN KIRCHE A.B. VOM 01. BIS 31. OKTOBER 2009, ERTEILUNG EINER 
SAMMELBEWILLIGUNG 
 
Der Landesschulrat für OÖ erteilt gemäß § 46 Abs 1 Schulunterrichtsgesetz idgF für die Gustav-Adolf-Kinder- und Jugendsammlung der 
Evangelischen Kirche A.B., Diözese Oberösterreich eine Sammelbewilligung vom 01. bis 31. Oktober 2009. 
 

(A3-111/2-2009 - Frau Widera) 
 
 
 
 
WELSER MESSE "JUGEND UND BERUF" OÖ SCHULMESSE VOM 14. BIS 17. OKTOBER 2009, ERKLÄRUNG ZUR SCHULBEZOGNEN 
VERANSTALTUNG 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt die Teilnahme mit einem Informationsstand an der Welser Messe "Jugend und Beruf" vom 14. bis 17. 
Oktober 2009 gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF zur schulbezogenen Veranstaltung. 
 
Den an dieser Veranstaltung teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrern wird ein Dienstauftrag erteilt. Reiserechnungen werden nach den 
Bestimmungen der RGV abgegolten. 
 
Ein Besuch dieser Veranstaltung ist ein wichtiger Beitrag zur optimalen schulischen Karriereplanung. 
 

(A9-504/20-2009 - Frau Widera) 
 
 
 
 
VERLEIHUNG DES ÖFFENTLICHKEITSRECHTES FÜR DAS SCHULJAHR 2008/2009 
 
Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur hat nachstehenden Schulen das Öffentlichkeitsrecht für das Schuljahr 2008/2009 
verliehen: 
 
Werkmeisterschule für Berufstätige für Maschinenbau und Betriebstechnik 
des BFI Oberösterreich 
in 4400 Steyr, Tomitzstraße 6 (B3-507/21-ad1-2009 – Frau Mag. Schwarzmair) 
 
Werkmeisterschule für Berufstätige für Mechatronik 
des BFI Oberösterreich 
in 5280 Braunau am Inn, Industriezeile 50 (B3-507/22-ad1-2009 – Frau Köck) 
 
Werkmeisterschule für Berufstätige für Mechatronik 
des BFI Oberösterreich 
in 4600 Wels, Roseggerstraße 14 (B3-507/40-ad1-2009 – Frau Mag. Schwarzmair) 
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Werkmeisterschule für Berufstätige für Elektrotechnik 
des BFI Oberösterreich 
in 4021 Linz, Raimundstraße 21 (B3-507/44-ad1-2009 – Frau Mag. Schwarzmair), 
 

Werkmeisterschule für Berufstätige für Maschinenbau-Betriebstechnik 
des BFI Oberösterreich 
in 4021 Linz, Raimundstraße 3 (B3-507/45-ad1-2009 – Frau Mag. Schwarzmair) 
 

Werkmeisterschule für Berufstätige für Mechatronik 
des BFI Oberösterreich 
in 4021 Linz, Raimundstraße 3 (B3-507/43-ad1-2009 – Frau Mag. Schwarzmair) 
 

Werkmeisterschule für Berufstätige für Mechatronik 
des BFI Oberösterreich 
in 4623 Gunskirchen, Welser Straße 32 (B3-507/53-ad1-2009 – Frau Mag. Schwarzmair) 
 
 
 
 
AUSSCHREIBUNG - SCHULARZT/SCHULÄRZTINNENSTELLE AN DER HBLA FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE WELS 
 
Im Bereich des Landesschulrates für Oberösterreich gelangt mit Wirksamkeit vom 01.10.2009 an der Höheren Bundeslehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe 4600 Wels, Fischergasse 32, die Stelle einer Schulärztin/eines Schularztes mit einem Beschäftigungsausmaß von ca. 10 
Wochenstunden zur Besetzung. 
 

Eine Ausbildung in psychosomatischer/psychosozialer Medizin ist erwünscht. Die dienstliche Anwesenheit ist an drei Vormittagen erforderlich.  
 

Erfordernisse für die Bewerbung um die Stelle sind: 
 

1. die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Staatsangehörigkeit eines anderen EU- bzw. EWR-Landes 
2. die Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit als Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin bzw. als Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde 
3. Teamfähigkeit 
4. Fähigkeit zum Umgang mit Jugendlichen 
 

Weiters sind folgende Kenntnisse und Erfahrungen wünschenswert: 
 

- sportmedizinische Ausbildung und Erfahrung 
- Kenntnisse und Erfahrung bezüglich Verhaltensstörungen und psychosomatischer Erkrankungen bei Jugendlichen 
- Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Suchtgiftvorsorge 
- eine mehrjährige Tätigkeit als Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin bzw. Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde 
- Teilnahme am Schulärzteseminar der Österreichischen Ärztekammer 
- Erfahrung in schulärztlicher Tätigkeit 

 

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bewerberinnen, die für die angestrebte Planstelle nicht geringer geeignet sind als der 
bestgeeignete Mitbewerber, werden bevorzugt aufgenommen. 
 

Die Bewerbungen sind unter Anschluss der erforderlichen Unterlagen an den Landesschulrat für Oberösterreich 4040 Linz, Sonnensteinstraße 
20, einzubringen, wo auch weitere Auskünfte eingeholt werden können. Ein Bewerbungsansuchen gilt als rechtzeitig eingebracht, wenn es 
spätestens am Tage der Beendigung der Bewerbungsfrist, das ist der 07. September 2009, beim Landesschulrat für Oberösterreich eingelangt 
ist oder an diesem Tag der postalischen Beförderung übergeben wurde.  
 

Die erforderlichen Unterlagen sind: 
 

1. Geburtsurkunde 
2. Staatsbürgerschaftsnachweis 
3. Promotionsurkunde 
4. Nachweis über die Berechtigung zur selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin bzw. als 

Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde 
5. Original-Bescheinigung über Verurteilungen gemäß § 10 des Strafregister-Gesetzes 1968, die nicht älter als 6 Monate sein darf 
6. ausführlich und eigenhändig geschriebener Lebenslauf 
7. im Falle der Ausübung der ärztlichen Praxis die Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer über die Niederlassung als selbständiger 

Arzt/selbstständige Ärztin für Allgemeinmedizin oder als Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde und über Art und Umfang von allenfalls 
bestehenden Vertragsverhältnissen mit Sozialversicherungsträgern 

8. Erklärungen des Bewerbers/der Bewerberin über sämtliche weitere ärztliche Tätigkeiten unter Anschluss einer diesbezüglichen 
Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer (z.B. als Amtsarzt/Amtsärztin, Schularzt/Schulärztin, Betriebsarzt/Betriebsärztin, 
Konsulent/Konsulentin, Praxisvertretung, Sachverständiger/Sachverständige) 

9. Nachweis über allfällige sonstige Kenntnisse und Erfahrungen 
10. Eventuell vorhandene Zusatzdiplome der Österreichischen Ärztekammer 

(A9-15-45/1-2009 – Fr. Dr. Jindrich) 


